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Tagesordnung 
für die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses am Mittwoch, 
28.04.2021, 17:00 Uhr 
Forum des Berufskollegs Ostvest, Hans-Böckler-Straße 2, 45711 Datteln 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
1. Anfragen von Einwohnern 

 
2. Einwendungen gegen die Niederschrift 

 
3. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0192 

Antrag gemäß § 3 Abs. 1 GO für den Rat der Stadt Datteln und seine Aus-
schüsse 
hier: kostenlose Ausgabe von Menstruationsartikeln - Pilotprojekt 
 

4. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0163 
Antrag der SPD-Fraktion vom 01.03.2021 
hier: Die Strategie des sozialräumlichen Quartiersmanagement in Mecking-
hoven starten 
 

5. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0180 
Antrag der SPD-Fraktion vom 17.03.2021 
hier: Überprüfung von Angeboten und Gebäuden auf Barrierefreiheit und 
Barrierearmut 
 

6. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0181 
Antrag der SPD-Fraktion vom 17.03.2021 
hier: Nahverkehrsschulung für Senioren und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität 
 

7. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0182 
Antrag der SPD-Fraktion vom 17.03.2021 
hier: Lotse für soziale Leistungen - Verbesserungen im Konzept 
 

8. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0184 
Antrag der Fraktion Die Grünen gemäß §3 GO vom 31.03.2021 
Hier: Anwendung von Blühmischungen in den Grünanlagen sowie Auswei-
sung von weiteren Blühflächen im Stadtgebiet 
 

9. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0196 
Antrag der Fraktion WG Die Grünen vom 13.04.2021 
hier: Interaktive Karte Eichenprozessionsspinner 
 

10. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0185 
Antrag der FDP Fraktion gemäß §3 GO Vom 26.03.2021 
Hier: Grundlegende Erneuerung der städtischen Grünflächen und Parks ab 
2021 bis 2027 
 

11. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0061 
Erlass einer neuen Satzung für das Jugendamt der Stadt Datteln 
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12. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0088 

Gebührensatzung für die Musikschule der Stadt Datteln 
 

13. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0171 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 122 - Wohnanlage für Flüchtlinge und 
Asylbegehrende 
Hier: - Prüfung und Billigung der Stellungnahmen 
 - Satzungsbeschluss 
 

14. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0166 
Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz 
hier: Eintragung eines ortsfesten Bodendenkmals, Mkz. 4309,53 Burg und 
Schloss Horneburg 
 

15. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0173 
Parkverbot rund um den Spielplatz (Berliner Platz) im Beisenkamp 
 

16. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0175 
Eingeschränktes Parken auf der Kruppstraße 
 

17. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0183 
Auf- bzw. Umrüstung der Parkscheinautomaten im Innenstadtbereich 
 

18. Anfragen und Mitteilungen 
 

  
Nichtöffentliche Sitzung: 
 
19. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0164 

Gremientätigkeit des Hauptverwaltungsbeamten 
 

20. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0195 
Gaskonzessionierungsverfahren der Stadt Datteln 
 

21. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0178 
Vergabe von Postdienstleistungen 
 

22. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0165 
Grundstücksangelegenheit 
 

23. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0153 
Niederschlagung von Gewerbesteuern 
 

24. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0160 
Niederschlagung von Gewerbesteuern 
 

25. Anfragen und Mitteilungen 
 

 



Tagesordnung 
für die Sitzung des Wahlausschusses am Mittwoch, 05.05.2021, 17:00 Uhr 
, Genthiner Straße 8, 45711 Datteln 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
1. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0199 

Bestellung der Schriftführung für den Wahlausschuss der Stadt Datteln 
 

2. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0200 
Verpflichtung der Beisitzer*innen des Wahlausschusses durch den Wahllei-
ter 
 

3. Sitzungsvorlage Nr. 20-25/0201 
Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahl des Seniorenbeirates am 
16.06.2021 
 

4. Anfragen und Mitteilungen 
 

 



Öffentliche Bekanntmachung der Namen der Beisitzer und ihrer Stellvertreter 
des Wahlausschusses 
 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31. August 
1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), in der zurzeit geltenden Fassung gebe ich 
nachfolgend die Namen der gewählten Beisitzer und ihrer Stellvertreter des Wahlaus-
schusses bekannt: 
 
 

1. Dora, André Bürgermeister 
Vertreter im Amt 

2. Bastek, Pascal SPD 
Buddäus, Pascal 

3. Mährmann, Marita SPD 
Mährmann, Udo 

4. Schmitz, Ute SPD 
Flötgen, Udo 

5. Dr. Bök, Patrick-Benjamin CDU 
Nastula, Maximilian Jonathan 

6. Tost, André CDU 
Möller, Ludger 

7. El-Zein, Mohamad WG Die Grünen 
Diring, Veronika 

8. Sonderkamp, Mark DIE LINKE 
Willemsen, Petra 

9. Gunnemann, Georg FDP 
Golda, Robert 

 
 
 
Datteln, 22.04.2021 
 

 
Dora 
Bürgermeister 



Bürgermeister André Dora       Datteln, 13.04.2021 
 
 
 
Anforderungen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes an Hauptverwaltungsbeamte 
 
 

Veröffentlichungspflicht gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 
(Die Angaben sind dem Landrat zuzuleiten und in geeigneter Form jährlich zu veröffentlichen.) 

 
 
Folgende Tätigkeiten werden von mir zurzeit ausgeübt: 
 

 
Bestehende Beraterverträge 
 
 
 
 
 
 
 

 
  keine 

 

 
      

 
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten 
und anderen Kontrollgremien im 
Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des 
Aktiengesetzes 
 
 
 

 

 
  keine 

 

 
Kommunaler Beirat Gelsenwasser AG 
Beirat Uniper Wärme GmbH 

 
Mitgliedschaften in Organen von ver-
selbstständigten Aufgabenbereichen 
in öffentlich-rechtlicher oder privat-
rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 
und Abs. 2 des Landesorganisations-
gesetzes genannten Behörden und 
Einrichtungen 
 

 
  keine 

 
Verwaltungsrat Sparkasse Vest 
Zweckverbandsversammlung Sparkasse 
Vest 
Verbandsversammlung Lippeverband 
 

 
Mitgliedschaften in Organen sonsti-
ger privatrechtlicher Unternehmen 
 
 
 
 
 

 

 
  keine 

 
Gesellschafter WIN Emscher-Lippe 
Beirat ChemSite 
Aufsichtsrat und Gesellschafter newPark 
Aufsichtsrat und Gesellschafter EwiGes  
Gesellschafter Wirtschaftsförderungs- und 
Stadtentwicklungsgesellschaft  

 
Funktionen in Vereinen oder ver-
gleichbaren Gremien 
 
 
 
 
 

 

 
  keine 

 
Mitgliederversammlung Städte- und 
Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 

 



Bürgermeister
der Stadt Datteln

Datteln, den 1 4 APR. 2021

Bekanntmachung

Gasversorgungsleitung Heiden - Dorsten „HeiDo" (Leitungsnummer 102)
GDRM Anlage Heiden-Borken

Stationen Marbeck und Dorsten

Die Open Grid Europe GmbH, Kallenbergstraße 5, 45141 Essen hat mit Schreiben
vom 09.12.2019 für das o. a. Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststellungs-
Verfahrens gemäß §§ 43 ff. des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) in Verbindung mit den §§ 72 ff. des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) bean-
tragt. Für das Vorhaben hat die Vorhabenträgerin gemäß § 7 Abs. 3 des Gesetzes
über die Umweltveri:räglichkeitsprüfung (UVPG) die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung beantragt, was die Bezirksregierung Münster als zuständige An-
hörungs- und Planfeststellungsbehörde als zweckmäßig erachtet hat.

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in der Stadt Borken, Gemarkung Marbeck,
der Stadt Datteln, Gemarkung Datteln, der Stadt Dorsten, Gemarkungen Dorsten,
Lembeck, Rhade und Wulfen, der Stadt Sendenhorst, Gemarkung Sendenhorst und
in der Gemeinde Heiden im Kreis Borken, Gemarkung Heiden beansprucht.

Die Auslegung der Planunterlagen erfolgte erstmalig in den Städten Borken, Datteln,
Dorsten und Sendenhorst sowie in der Gemeinde Heiden im Zeitraum vom
20.01.2020 bis zum 19.02.2020

Die Planunterlagen für die Gasversorgungsleitung Heiden - Dorsten „HeiDo"
(Leitungsnummer 102) GDRM Anlage Heiden-Borken Stationen Marbeck und
Dorsten werden nunmehr durch die Unterlagen zur Planfeststellung gemäß
Deckblatt l geändert und ergänzt.

Das Deckblatt l umfasst im Wesentlichen folgende Änderungen und Ergänzungen:

Planänderung 01: Änderung der Querung Birkenallee / Söltener Landweg
Planänderung 02: Änderung von Einleitstellen in Dorsten
Planänderung 03: Änderung der Querung des Schutzgebietes Wienbach
Planänderung 04: Anpassung des wasserrechtlichen Antrags
Planänderung 05: Umlegung des Rohrlagerplatzes 1 (RLP 01)
Planänderung 06: Ergänzung derArtenschutzmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)



Das gesamte Ausmaß der Änderungen und Ergänzungen der Planunterlagen ist den
Planunterlagen zum Deckblatt l zu entnehmen.

Das Deckblatt l sowie die für den Plan erstellten Gutachten (u. a. UVP-Bericht, Land-
schaftspflegerischer Begleitplan sowie das Fachgutachten Boden) stehen Qemäß § 3
des Gesetzes zur Sicherstellung ordnunflsgemäßer Planungs- und Genehmigunas-

verfahren während der COVID-19-Pandemie (Planuncissicherstellunasgesetz -

PlanSiG) in der Zeit

vom 03. Mai 2021 bis einschließlich 02. Juni 2021

auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster unter

www.brms.nrw.de/go/verfahren -> Planfeststellungsverfahren Energieversor-
gung / Planfeststellung Energieleitungen

Stichwort:

Gasversorgungsleitung „HeiDo",<t

zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. Darüber hinaus sind der Inhalt der
Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen gemäß § 20 UVPG auch über
das zentrale Internetportal unterwww.uvp-verbund.de zugänglich.

In demselben Zeitraum liegen die Unterlagen als zusätzliches Informationsangebot in
den Städten Borken, Datteln, Dorsten und Sendenhorst sowie in der Gemeinde Hei-

den zur allgemeinen Einsichtnahme unter den folgenden Maßgaben aus.

Da sich diese Maßgaben jedoch aufgrund der aktuellen Situation jederzeit ändern
können, sind die zum Zeitpunkt der Einsichtnahme aktuellen (Zutritts-)Regelungen
der o. g. Kommunen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zu beachten.

Die Unterlagen liegen

in der Stadt Borken, Im Piepershagen 17, Foyer Gebäude A (Infozentrale, Haupt-
eingang), 46325 Borken während der Dienststunden

Montag bis Donnerstag

Freitag

08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und
14:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie
08:30 bis 12:30 Uhr



im Rathaus der Stadt Datteln, Fachdienst 6.1 Stadtplanung / Bauordnung, Zimmer
2.29, Genthiner Straße 8, 4571 1 Datteln während der Dienststunden

Montag und Mittwoch
Donnerstag
Dienstag und Freitag

8.30 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr
8.30 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr
8.30 bis 12.00uhr,

in der Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Zimmer 111, Halterner Straße 5, 46284
Dorsten während der Dienststunden

Montag bis Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und
08:00 Uhr bis 13.00 Uhr

in der Stadt Sendenhorst, Kirchstr. 1, 48324 Sendenhorst, Zimmer 401 (DG) wäh-
rend der Dienststunden

Montag bis Freitag
Mittwoch

Donnerstag

8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und zusätzlich
14.30uhrbi8l6.00uhrund
14.30uhrbi8l8.00uhr

in der Gemeinde Heiden, Rathausplatz 1, 46359 Heiden, Zimmer 2.14 während der
Dienststunden

Montag bis Mittwoch
Donnerstag

Freitag

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

08:30 Uhr bis 12:30 Uhr,
08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und
14:30 Uhr bis 17:30 Uhr,
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

(Hinweis: Eine vorherige Terminvereinbarung ist in der Stadt Sendenhorst mit Frau
Schran oder Herrn Huth erforderlich.)

Sofern eine Einsichtnahme in die Planunterlagen über die Internetseite der Bezirks-
regierung Münster oder in den Kommunen nicht möglich sein sollte, besteht im be-
gründeten Einzelfall die Möglichkeit, einen digitalen Datenträger mit den Planunterla-
gen bei der Planfeststeltungsbehörde anzufordern.

1. Jeder kann bis spätestens einem Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist,

bis zum 02.07.2021 einschließlich,

bei der Bezirksregierung Münster (Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde),



Bezirksregierung Münster, 48128 Münster, oder bei oder bei den Städten Bor-
ken, Datteln, Dorsten, Sendenhorst oder bei der Gemeinde Heiden, Einwendun-

gen gegen den Plan schriftlich erheben. Die Einwendung muss den geltend ge-
machten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.

Die Schriftform kann ersetzt werden durch eine besondere elektronische Form,
wie folgt:

durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung
nach dem De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-Adresse lautet:

poststelle@brms-nrw.de-mail.de

durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter
elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde. Die
E-Mail-Adresse lautet: poststelle(5),brms.sec.nrw.de.

Grundsätzlich sind Einwendungen gemäß § 73 Abs. 4 S. 1 VwVfG NRW bzw. §
21 UVPG schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Abgabe von Erklärun-
gen zur Niederschrift wird hiermit für dieses Anhörungsverfahren gemäß § 4 Abs.
1 S. 1 PlanSiG ausgeschlossen, da die Abgabe einer Niederschrift aufgrund des
dynamischen Infektionsgeschehens nicht für den gesamten Zeitraum vom
03.05.2021 bis 02.07.2021 gewährleistet werden kann. Statt einer Erklärung zur
Niederschrift kann gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG die Abgabe von elektroni-
sehen Erklärungen unter poststelle@brms.nrw.de erfolgen.

Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 73
Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereini-
gungen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz
5 VwVfG NRW). Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendun-
gen und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG a.F.) beziehen, nur auf
dieses Verwaltungsverfahren.

Die im Rahmen der bisherigen Anhörungen erhobenen Einwendungen und ab-
gegebenen Stellungnahmen bleiben im Verfahren erhalten und fließen in die
Planfeststellungsentscheidung ein. Es besteht deshalb für die Bürgerinnen und
Bürger, die sich bereits dazu geäußert haben, keine Notwendigkeit, ihre Einwen-
dung erneut abzugeben.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden
(gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite
deutlich sichtbar und leserlich ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als

Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese
Einwendungen unberücksichtigt bleiben.



2. Diese öffentliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der

a) vom Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereinigungen

b) sowie den sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz
einsetzen und nach den in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung
von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren an-
erkannt sind (Vereinigungen),

von der Auslegung des Plans.

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stel-
lungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 43 a Nr. 4 EnWG).

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht. Ferner
werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleich-
förmigen Einwendungen wird der Vertreter, von dem Termin gesondert benach-
richtigt (§ 17 VwVfG NRW). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen,
so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6
Satz 4VwVfG NRW).

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung
ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhö-
rungsbehörde zu geben ist.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn
verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungs-
termins beendet.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und
Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung ent-
stehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem
Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin, sondern in
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen,
die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntma-



chung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 74
Abs. 5 S. 1 VwVfG NRW).

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Veränderungssperre nach
§ 44a EnWG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger des
Vorhabens ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a
Abs. 3 EnWG).

8. Da für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird, wird
darauf hingewiesen,

dass die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit
des Vorhabens sowie für Äußerungen und Nachfragen zuständige Behörde
die Bezirksregierung Münster, hier das Verkehrsdezernat, ist,

dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss
entschieden werden wird,

dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbezie-
hung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß
§§ 18 Abs. 1 und 19 Abs. 1 UVPG ist und

dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 Abs. 1 und 3 UVPG ent-
scheidungserheblichen Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung be-
Inhalten. Folgende umweltbezogene Unterlagen sind in den Planunterlagen
enthalten:

Anlage
Nr.

Bezeichnung der Planunterlage Verfasser Datum

01 Erläuterungsbericht Open Grid
Europe

07.04.2021

09 Wasserrechtliche Belange Dr. Spang 11.12.2020
14 UVP-Bericht Bosch & Partner

GmbH
26.06.2020
und

08.10.2020
15 Landschaftspflegerischer

Begleitplan

Bosch & Partner

GmbH
23.03.2021
und

07.04.2021
18.1 Fachgutachten

Boden
Ingenieurbüro
Feldwisch

26.06.2020
und

09.10.2020

9. Aufgrund von Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wird zur Da-



tenverarbeitung im o.g. Planfeststellungsverfahren und insbesondere zur Weiter-
gäbe von nicht anonymisierten Daten in Einwendungen an die Vorhabenträgerin
im Rahmen des Verfahrens auf die „Hinweise zum Datenschutz in Planfeststel-
lungsverfahren" verwiesen. Diese Hinweise können auf der Internetseite der Be-
zirksregierung Münster unter dem Link www.brms.nrw.de/go/dsp aufgerufen wer-
den.

Amtliches Veröffentlichungsblatt der Stadt Datteln

Bürgermeister



Gemäß § 1 und § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S.94), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW.S.557) wird das nachfolgende Schriftstück der Stadt 
Datteln:  
 
Vorläufige Zahlungseinstellung vom 13.04.2021 
 
Az: 1011104.0217455 

 
für Herrn Florian Velten, geb. am 13.03.2002 in Bonn 
(letzte bekannte Anschrift: Alsenstraße 22, 45711 Datteln)  
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift des Adressaten bzw. 
dessen Vertreters nicht festgestellt werden konnte.  
 
Der Bescheid kann innerhalb von zwei Wochen nach Herausgabe des Amtsblattes der Stadt Datteln 
bei der Vestischen Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen Bezirksstelle Datteln, Martin-Luther-Str. 13, 
, während der Dienststunden eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Durch die öffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen.  
 

Im Auftrag  

Mandy Schroer 

Sachbearbeiter Leistung  

Jobcenter Kreis Recklinghausen  

Bezirksstelle Stadt Datteln                                                                                                                                             

Martin-Luther-Str. 13                                                                                                                                                          

45711 Datteln 
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